
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erklärung 
a) über Vorstrafen aller Art (Verkehrsverstöße und andere Straftaten) von Gerichten und 
b) über Maßnahmen wegen Verkehrsverstößen von Gerichten oder sonstigen Behörden. 
 
Hiermit erkläre ich, daß  
a) ich nicht vorbestraft bin von Gerichten, auch Maßnahmen wegen Verkehrsverstößen von Gerichten oder sonstigen Behörden gegen mich nicht ergriffen worden 
sind, (*) 
b) ich wie folgt bestraft wurde von Gerichten und folgende Maßnahmen der o.a. Art gegen mich ergriffen wurden (*) 
 
 
Über schwebende Strafverfahren gegen mich ist mir nichts/folgendes bekannt:(*) 
 
 
Darüber hinaus bin ich weder gerichtlich vorbestraft noch sind weitere Strafverfahren anhängig oder Maßnahmen wegen Verkehrsverstößen von Gerichten oder 
anderen Behörden gegen mich verhängt worden. 
 
Mir ist bekannt, daß nach §§ 24 u. 26 der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) in der Fassung vom 16.05.1968 (BGBl. I S. 413) die Ausbildung von 
Luftfahrern, die Erteilung, Erneuerung und Erweiterung von Luftfahrerscheinen sowie die Ablegung oder Abnahme von Prüfungen nach den Bestimmungen der 
Prüfordnung für Luftfahrtpersonal (LuftPersPO) vom 05.04.1967 (BGBl.I S. 419) bei einer erheblichen gerichtlichen Bestrafung oder bei mehrfachen rechtskräftig 
festgestellten erheblichen Verstößen gegen Verkehrsvorschriften unzulässig sind. 
 
 
______________________________   _______________________________________________________ 
Ort Datum  Unterschrift des Antragstellers 
 
Hinweis des Regierungspräsidenten zur Erklärung 

Die Erklärung dient der schnelleren Abwicklung Ihres Antrages. Führungszeugnisse enthalten nicht alle Vorstrafen usw.. Gleichwohl muß der Vorschrift des § 24 (1) und (2) LuftVZO 

vom Beginn der Ausbildung an genügt werden. Der Eingang des auf jeden Fall anzufordernden Starfregisterauszuges dauert bis zu ca 6 Wochen.Sie können die Erklärung in 

verschlossenem Umschlag abgeben. In diesen Fällen und dann, wenn Sie keine Erklärung abgeben wollen, muß meine Entscheidung abgewartet werden. 
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